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. . . . 
Spezielle Bauvorschriften und Bedingungen zum speziellen Beba~ungs
plan Familien.gärten Garnbuchi. 

GsstUtzt auf die Bauordnung der.Gemeinde Grenchen vom 15.9 •. 1967 
werden folgende Vorschriften fU~ das in den. speziellen Bebauungs
plan einbezogene Gebiet erlassen: 

1 Geltungsbereich 

1.1 Die Vorschriften gelten für das Gebiet, das im Bebauungsplan 
(Mst. 1 = 1000) mit gestrichelter (----) Linie umrandet ist. 
Es umfasst die Grundstücke GB Nrn. 1780 und 1755 (beide teil· 
weise). 

Das Areal~ das sich laut Zonenplan der Stadt Granehen vom 
5. 7 .• 63 in. der 3. Etappe ( Landwirtschaftszone) be.findet, wird 
gleiqhzeitig mit diesem Plan. in die·Grqnzone u~gezont. 

1.2· Sowe~t die Vorschriften keine anderen·Regelungen enthaiten; 
· findet die Sauordnung (80) der Einwohnergemeinde Granehen 

Anwendung. · 

2 Nutzungsbereiche und Nutzunzsvorschriften 

2.1 Das gesamte Areal wird gernäss dem spez. Bebauungsplan grund· 
sätzlich 'in folg~nde 3 Bereiche .untert~ilt~ die .verschieden 
genutzt werden. 

3 

3.1 

Bereich: Nutzung: 

Familiengartenbereich Nur für Familiengärten 

Gemeinschaftsbereich Reserviert 'für Bauten der Ge-
, . . meinschaft, wie z.S. Depot, 

Gemeinschaftsräume, WC, Tele
phon, usw., Kinderspielplatz, 
Grünflächen, 1 G gem. 80 

Parkplatzbereich 

(s. ·Plan) 

Reserviert für Parkplätze 
fUr Autos ·und Mofas~; .'re.sp. 
Velos · 

Farbe: 

orange 

g·rau/ 
.gelb 

Die Lage und Grösse dieser 3 Bereiche sind im spez. Bebauungs
plan enthalten. Ihre Nutzung hat sich nach der oben aufgeführ
ten Art zu richten. Sie bildet einen in~egrierend~n Bestand
teil des spez. 8ebauungsplanes. 

Bauvorsohl:-iften 

Im Familiengartenbereich (orange) ist auf jeder Familienger
tenparzelle der Bau eines Familien~artenh§uschins gestattet. 

3.11 Der Ab~tand der Häuschen von der Grenze darf 1 m nicht unter~ 
schreiten; es sei denn·ctie Häuschen werden z~sammengebaut. 

..~: 
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3.12 Grösse 
.Die höchst zu 1 ä s s i g.e n Masse dar Gartenhäuschen betragen: 
Länge s.oo m ~ inkl. o·ac hvorsprUnß Breite 4.00 m 

.. Tz;-au.fhöbe 2.60 m ~ ab gewachsenem Terrain · Gibe'lhöhe 3.00 m 
Wohnwagen oder Mobilheim· sind nicht gestattet. 

3.13 Dachformen 
Folgende Dachformen mit einem Oachvorspr.ung· von max. 60 cm sind 

.. gestattet: 
- Pultdach (mit max. 20 % Steigung) 
... Flachdach 
- Satteldach 

. -:t .14 'Material · 
( ·Das Fundament darf bis höchstans 30'cm über Soden betoniert wer* 

den. Alle· Arten von Sichtbeton oder Mauerwerk sind ·untersagt. 
Für die Bedachung sind Ziegel, fachgernäss verarbeitetes Blech~ 
·o~chp~~pe, ~alleternit oder vsrgleioh~are.Kunststoffe zul~ssig. 

Die Verwendung v~n §sthetisoh sohle~ht wirkenden oder schlecht 
verarbeiteten Altstoffen ist nicht gestattet. 

( 

3.15 Anbauten 
Jeglicher Anbau~ zum Beispiel Kleintierstellungsn,. Werkzeugkasten 
gedackte Lauben usw. ist untersagt. 

3.16 Farbgebun& . 
·.:Bauten sollen sich in Proportion, Oachform, Bauart und farbiger 

Gestaltung in die Umgebung einfügen. 

Bauprojekte, di' das Orts-, Strasse~- und Landschaftsbild verun• 
stalten oder beeintrechtigeni sind nlcht zu genehmigen. 

~.17 Gemüsegrube. 
Ein Aushub von 4 m3 ist gestattet (2x2xl m Tiefe) mit Zug~ng vom 

l 
' 

3.:: 

3. :: 

4 • 

4.1 

4.2 

5. 

5.1 

5.2 

s.~ 

s. 
6.1 

Haus, das heisst keine Aussentreppe. 6 .2 

3.18 Abgrenzun~en und EinfriedungeQ . 
Oie Höhe der Abschrankungsn ·innerhalb der Parzelle (Einfriedungen 
wie lebhage~ Zäune oder dergleichen) darf l m nicht Überschreiten 
und die Arealabgrenzung bis max. 2 m. 

3.2 Kehrichtbeseitigung 

Für die crdnungsgemässe Beseitigung des Kehrichtes werdsn durch 
das Stadtbauamt Standorte für Container festgelegt. 

3.3· Versorgung und, Kanalisation 

3.3l.Arl-die Kaneli~atiori ~erdsn lediglich die 
bereich angeschlossen. Daselbst ist auch 
~er~te~einigungss~elle zu installieren. 

: . 
.. 

Bauten im Gemeinschafts
eine gemeinschaftliche 

6.3 
' 
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•'"":''.•-:·•-· ,. 
,;~·3.32 

'.5f.~=-
In den Gartenhäuschen dürfen keine sanitären und elektrischen 
Installationen (Abläufe) für WC, Küche und.andere Zwecke erstellt 
werden. Diese Parzellen werden nicht an das Kanalisationsnetz 
angeschlossen. 

..... ·. 

·~3.33 FOr die Wasserentnahme zum Sagisssen der Gärten wird eine An-
~ zahl gemeinsam zu benOtzende Entnahmestellen (Wasserh~hne) er-
.· stellt. Direktanschlüsse sind nioht gestattet. 

Verkehrsvorschri~ten 

4.1 Im ganzen Areal ist das Fah~en mit jeder Art von.Motorfahr
zeugen (Velos mit Hilfsmotor inbegriffen) verboten. Zugelassen 
sind jedoch Zu- und Abfuhren schwerer Lasten (Beumaterial~ 
Mist~ Schutt), 

4.2 Das Abstellen der Motorfahrzeuge ist nur auf dsn dafOr herge
richteten Parkplätzen gestattet. 

S. Ordnungsvorsohriften. 

5.1 Weitergehende Ordnungsvorschriften für die Benützung der Fami
liengärten können jederzeit erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
nicht im WidersprucM zum spez. Bebauungsplan und den hier fo~
mulierten speziellen Vorschriften stehen. 

5.2 Derartige Ordnungsvorschriften (Reglements# Familisngarten• 
ordnung usw.) bedürfen der Genehmigung durch die zuständige 
Behörde. 

5.3 Tierhaltung ist auf dem ganzen Areal verboten. 

s. Schlussbestimmungen 

6.1 Für die Erteilung der Baubewilligung findet das Baugesuohs
verfahren gernäss der Sauo~dnung der Stadt Grenchen Anwendung. 
Die Behandlungsgebühr batregt Fr. 20.-- pro Gesuoh • 

.. 6.2 Oiesen Vorschriften erwächst m~t der Genehmigung durch den 
Regierungsrat Rechtskraft. 

6.3 • 

I .•j • 

·~··:.--:•· .... ·. ~· . 
:• .. , 

Der spezielle Bebauungsplan (Situation Mst. 1 ! 1000) bildet 
einen integrierenden Bestendteil dieser Vorschriften. 
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